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Gemäss § 39 RVO RWF darf mit der Masterarbeit erst im Masterstudiengang begonnen werden. 
Eine im Bachelorstudiengang vorgezogene Masterarbeit kann nicht angerechnet werden. 
 
Die rechtlichen Grundlagen für die Masterarbeit sind in den Rahmenverordnungen, den 
Studienordnungen und dem Merkblatt zu den Leistungsnachweisen festgelegt. 
 
Ablauf zur Verfassung einer individuellen Masterarbeit: 

1. Betreuung finden: Studierende suchen selbständig ein Fakultätsmitglied, eine Emeritae 
oder einen Emeriti der Fakultät, ein Titularprofessor oder eine Titularprofessorin sowie einen 
Privatdozierenden oder eine Privatdozierende, um eine individuelle Vereinbarung über eine 
Masterarbeit (PDF, 148 KB) abzuschliessen (§ 41 StudO RWF, § 21 StudO DD RWF). 
 

2. Festlegung der Rahmenbedingungen: Die Rahmenbedingungen, einschliesslich des 
Abgabetermins, werden in der individuellen Vereinbarung mit dem Studenten oder der 
Studentin und der Betreuungsperson festgelegt. 
 

3. Die individuelle Masterarbeit erfolgt ohne Seminarbuchung: Studierende sollen im 
Rahmen einer individuellen Masterarbeit kein Seminar buchen bzw. eine bereits erfolgte 
Seminarbuchung stornieren. 
 

4. Einreichung der Masterarbeitsvereinbarung: Die Betreuungsperson lässt der 
Prüfungsplanung die unterzeichnete Vereinbarung zur Prüfung zukommen. 
 

5. Prüfung der Berechtigung und Buchung des Moduls: Die Prüfungsplanung kontrolliert, ob 
der Student oder die Studentin berechtigt ist die Masterarbeit zu schreiben. Bei Vorliegen der 
Berechtigung wird das Modul «Masterarbeit» für den Studenten oder die Studentin 
eingebucht.  
 

6. Notenmeldung: Nach Abgabe wird die Note durch die Betreuungsperson der 
Prüfungsplanung mitgeteilt, sodass auch diese entsprechend eingebucht wird. 
 Die Fristen sind auf dem Formular Vereinbarung Masterarbeit ersichtlich.  
 

7. Leistungsausweis: Sobald die Note verbucht wurde, ist sie für den Studenten oder die 
Studentin im Studierendenportal einsehbar. Die Studierenden erhalten einmal pro Semester 
einen Leistungsausweis mit der Aufstellung der bisher erworbenen ECTS Credits, der 
erzielten Noten und der Rechtsmittelbelehrung. Neu ausgewiesene Studienleistungen 
unterliegen gemäss § 58 Abs. 1 RVO RWF der Einsprache an den Fakultätsvorstand. 

Individuelle Masterarbeit 

https://www.ius.uzh.ch/de/studies/during-studies/modules-records/thesis-papers.html
https://www.ius.uzh.ch/de/studies/contact-form.html
https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:76ef8e64-898d-461a-8227-3394ec1239e1/4.1.1-RVO-RWF-dt%20-%20Stand%201.%20August%202022.pdf
https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:a93730b4-8c86-4c00-8588-7f9f59e304ea/neu_ma_vereinbarung_dt-4.pdf
https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:a93730b4-8c86-4c00-8588-7f9f59e304ea/neu_ma_vereinbarung_dt-4.pdf
https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:6234feea-1277-4223-82ba-ed985019bb65/4.1.2%20StudO%20RWF_dt.pdf
https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:f40c1298-47ad-497d-b262-82049490a9d6/4.2.2%20StudO%20DD%20RWF_dt_V6_Stand%2011.%20Juni%202025.pdf
https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:a93730b4-8c86-4c00-8588-7f9f59e304ea/neu_ma_vereinbarung_dt-4.pdf
https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:76ef8e64-898d-461a-8227-3394ec1239e1/4.1.1-RVO-RWF-dt%20-%20Stand%201.%20August%202022.pdf

